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Norm

SMG §39 Abs1

StVG §3 Abs4

1. SMG § 39 heute

2. SMG § 39 gültig ab 01.01.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. SMG § 39 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2007

4. SMG § 39 gültig von 01.01.1998 bis 31.12.2007

1. StVG § 3 heute

2. StVG § 3 gültig ab 01.09.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2025

3. StVG § 3 gültig von 01.03.2023 bis 31.08.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 223/2022

4. StVG § 3 gültig von 01.01.2010 bis 28.02.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2009

5. StVG § 3 gültig von 18.06.2009 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

6. StVG § 3 gültig von 01.01.2008 bis 17.06.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 109/2007

7. StVG § 3 gültig von 01.03.1988 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 605/1987

Rechtssatz

Der Aufschub des Strafvollzugs nach § 39 Abs 1 SMG kommt nur bis zum Antritt der Freiheitsstrafe in Betracht;

be;ndet sich der Verurteilte zum Zeitpunkt der Anordnung des Strafvollzugs in Haft, muss dieser Antrag noch vor

Übernahme in den Strafvollzug (§ 3 Abs 4 StVG) gestellt werden. Sind mehrere Freiheitsstrafen zu vollziehen, ist ein

Antrag nach § 39 Abs 1 SMG jedenfalls rechtzeitig, wenn der davon betroCene Strafvollzug auf Grund der vom

Anstaltsleiter bestimmten Reihenfolge des Strafvollzugs noch nicht begonnen hat.Der Aufschub des Strafvollzugs nach

Paragraph 39, Absatz eins, SMG kommt nur bis zum Antritt der Freiheitsstrafe in Betracht; be;ndet sich der Verurteilte

zum Zeitpunkt der Anordnung des Strafvollzugs in Haft, muss dieser Antrag noch vor Übernahme in den Strafvollzug

(Paragraph 3, Absatz 4, StVG) gestellt werden. Sind mehrere Freiheitsstrafen zu vollziehen, ist ein Antrag nach

Paragraph 39, Absatz eins, SMG jedenfalls rechtzeitig, wenn der davon betroCene Strafvollzug auf Grund der vom

Anstaltsleiter bestimmten Reihenfolge des Strafvollzugs noch nicht begonnen hat.
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